
Elngangssiempel/Vermerke

Anschrift der zuständigen Behörde

auf Airwetavng
vestehrsregefnder IVIaBnahmen
nach § 45 StraBeri-Verkehrs-Ordnung (SiVO)
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Große .Kreisstadt Marienberg
Stadtentwicklunc!" und
Ordnungsamt
Markt 1
09496 Marienberg

gem.beigef.
Regelplan l_l innerorts D außerörts

unter Vortage elnes Verkehrszeichenpfanes 1
den Erlaß einer verkehrsrechlliGhen Anordnung zur Durch-
filhrung nachstehend bezeichneter Maßnahmen

Anlagen:

AntragsfeKer

Straßen-
bezetchnung

OrlderSperrung

Dauer der Sperfung

Umfang der Spsraing
Reslbrelte der nicht
beelnlrfichllglen
Verkehrsflac'he

Grund derSporrun^

Umieitung/
Anltegen'erkehr
nur bei
SlraBensperrung

Sondernutzung:

ßestallungsyertrag/
Nutzungsvertraa/
Sondern ulzungs-
erlaubnis des Trägers
der SlraBenbaulasl

-Verkehrszei.chenpla
Name* Vorname Flnnenbezelchnung

Anschrift (P12, Ort, SlraOe, Nr.) TeIefon-Nr.

Sllz des Unternehmens oder dsrZwalgnlBderlassung

Verantv/ortllcher BaulelfgriOr die Bauslelle (Name, Anschriff, Telefon mit Vorwahl)

BoauftragleriarSlärungsbsseitigung Im Palle des NlchlfunRlionlerens der Signalanlage (Name,'Anschrift, Telefon mltVomahl)

Anordnung (Ur folgende StraBensperrung; Auf dor/Enllang der (Bunde$-/Staals-/Krei3-/BemeIndgslraa8 [Nr. oder Name])

be'l'km/von km-km/bel Haus-Nr./von Haus-Nr. zu Haus-Nr,

längstens bis
bis zur Beendigung der Bauarbellen

für den
Gasamt-
verkehr

Im Bereich des Gehv/egss

Fußganger-
verkehr

m
am Fahrbahnrand

teilwsiteilwsise halbssitig l l vollständig

m (mlnd. 5,50 m)
halbseilig

m (rnjnd. 3,00 m)

Der Verkehr wird umBBlellal Ober

Der Anllegerverkehr ist zugelassen bis

Eine Erlaubnis des zuständigen Trägers der Straßenbaulast zur Sondernulzung
ftegt
vor

liegt
nicht vor

Ist nicht
erfordsrlich

wird noch
beantragt

') Der Plan soll enthalten:
a) den SlfaOenabschnlll
b) die Im Zuge des AbEchnltts berells stehenden Verkehrsschllder, Vertehrs-

elmlchlungen und Anlagen
c) die Ar! und das Ausmaß der Arbcllssielle

d] die für die Kennzeichnung derAtbellsslelle und fdr die Verkelirsfllhruna
notwendigen Vertehrszelchen undVerkehrseinrichlungen

e) Angaben darBber, welclie BeschllderUng nach Arbeilsschluß, an Bonn-
und Ffliertagen und bei Nachlvorgesehen Ist tbelauloinaliscli arbeitenden
Uchlzelchcnanlagen auch den Phasenablaul).

Ort, Dalum

Unterschrift des Antrags l off ers

Es wird hiermit versichert, daß der Antragsteller die Verantwortung für die ordnungsgemäße Aufstellung, der Verkehrszeiphen und
deren Beleuchtung sowie die Aufstellung und Bedienung einer erforderilohen Stgnalantage übernimmt und die dafür entetehenden j
Kosten trägt, Ereignen sich Vertehrsunfälle, die durcli diese Maßnahmen bedingt sind und mit ihnen in ursächliohem Zusammenhang
stehen, so wird die Haftpftlcht gegenüber dem Jeweiligen Träger der Straßsnbaulast in vollem Umfang übernommen.


